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Verordnung
über die Ausbildungspflicht in der Langzeitpflege
(vom 4. Dezember 2018)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Es wird eine Verordnung über die Ausbildungspflicht in der
Langzeitpflege erlassen.

II. Die Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Wird ein
Rechtsmittel ergriffen, wird über die Inkraftsetzung erneut entschie-
den.

III. Gegen die Verordnung und Dispositiv II Satz 1 kann innert
30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Verwaltungs-
gericht Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift hat einen
Antrag und dessen Begründung zu enthalten.

IV. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Verordnung und der
Begründung im Amtsblatt.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Die Staatsschreiberin:
Thomas Heiniger Kathrin Arioli
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Verordnung
über die Ausbildungspflicht in der Langzeitpflege 
(ALV)
(vom 4. Dezember 2018)

Der Regierungsrat,

gestützt auf § 22 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007 (GesG), 

beschliesst:

Adressatenkreis § 1. 1 Wer über eine Betriebsbewilligung der Gesundheitsdirektion
für eine Institution der Langzeitpflege gemäss § 35 Abs. 2 lit. b oder c
GesG verfügt (Institution), ist verpflichtet, Ausbildungsplätze für einen
oder mehrere Pflegeberufe der folgenden Qualifikationsstufen bereit-
zustellen:
a. Tertiärstufe: Pflegefachperson mit Diplom der Höheren Fachschule

(HF) oder der Fachhochschule (FH),
b. Sekundarstufe II, EFZ: Fachfrau oder Fachmann Gesundheit (FaGe)

mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) und Fachfrau oder
Fachmann Betreuung (FaBe) mit Schwerpunkt Betagtenbetreuung
(EFZ),

c. Sekundarstufe II, EBA: Assistentin oder Assistent Gesundheit und
Soziales (AGS) mit eidgenössischem Berufsattest (EBA).
2 Von dieser Ausbildungspflicht ausgenommen sind Altersheime

ohne Pflegebetten und Pflegeinstitutionen im Bereich der Forensik.
3 Für neu eröffnete Institutionen beginnt die Ausbildungspflicht

wie folgt:
a. bei Eröffnung vor der Mitte eines Jahres: ab dem zweiten der Eröff-

nung folgenden Jahr,
b. bei Eröffnung nach der Mitte eines Jahres: ab dem dritten der Eröff-

nung folgenden Jahr.

Begriffe § 2. In dieser Verordnung bedeuten:
a. kantonaler Nachwuchsbedarf: Zahl von Berufsabschlüssen, die pro

Jahr nötig sind, um die Personen zu ersetzen, die aus einem Pflege-
beruf ausscheiden, 

b. kantonaler Ausbildungsbedarf: Zahl der Personen, die gleichzeitig
in Ausbildung stehen müssen, damit der Nachwuchsbedarf gedeckt
ist,
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c. Ausbildungsleistung einer Institution: Zahl der Personen, die bei
einer Institution in Ausbildung stehen.

Berechnung
des kantonalen 
Nachwuchs-
bedarfs

§ 3. Der kantonale Nachwuchsbedarf in einem Pflegeberuf ent-
spricht der Zahl der in diesem Beruf tätigen Personen, dividiert durch
die durchschnittliche Verweildauer im Beruf.

Berechnung
des kantonalen 
Ausbildungs-
bedarfs für 
die einzelnen 
Berufe

§ 4. 1 Der kantonale Ausbildungsbedarf in einem Pflegeberuf ent-
spricht dem kantonalen Nachwuchsbedarf in diesem Beruf, multipli-
ziert mit der Ausbildungsdauer.

2 Für Berufe der Sekundarstufe II, EFZ, wird der Ausbildungsbedarf
um 60% des für die Tertiärstufe errechneten Ausbildungsbedarfs er-
gänzt.

Soll-Wert§ 5. 1 Der Soll-Wert an Ausbildungsleistungen einer Institution für
ein Jahr wird pro Beruf wie folgt bestimmt:

2 Die verrechneten Pflegestunden einer Institution entsprechen der
Anzahl Pflegestunden, welche die Institution gemäss Art. 7 a der Kran-
kenpflege-Leistungsverordnung vom 29. September 1995 (KLV) im Vor-
vorjahr den Krankenversicherern verrechnet hat.

3 Die verrechneten Pflegestunden aller Institutionen entsprechen
der Anzahl Pflegestunden, die alle Institutionen gemäss Art. 7 a KLV
im Vorvorjahr verrechnet haben.

4 Die Gesundheitsdirektion teilt jeder Institution die Soll-Werte
pro Beruf mit, berechnet auf eine Dezimalstelle genau. Die Soll-Werte
gelten jeweils für drei Jahre und bleiben bei einem Wechsel der Träger-
schaft bestehen.

5 Die Institutionen teilen der Gesundheitsdirektion jährlich ihre im
Vorjahr erbrachten Ausbildungsleistungen mit. 

Ausgleichs-
zahlungen

§ 6. Die Institutionen sind verpflichtet, jährlich mindestens fol-
gende Grenzwerte des Soll-Wertes an Ausbildungsleistung zu erbringen:

Soll-Wert Ausbildungsleistung (Beruf A, Institution Z)
= kantonaler Ausbildungsbedarf (Beruf A) × verrechnete Pflegestunden (Institution Z)

verrechnete Pflegestunden (alle Institutionen)
= kantonaler Ausbildungsbedarf (Beruf A) ×

a. Grenzwert
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b. Ersatzabgabe § 7. 1 Institutionen, die einen Grenzwert nicht erfüllen, entrichten
jährlich für die Differenz zwischen Grenzwert und Ist-Wert eine Ersatz-
abgabe. Die Differenz wird auf eine Dezimalstelle genau erhoben. Die
Ersatzabgabe besteht aus dem Grundbetrag, multipliziert mit einem
Malusfaktor.

2 Der Grundbetrag beträgt: 
a. Fr. 7200 pro Praktikum für einen Beruf der Tertiärstufe (Diplom

Pflege HF/FH),
b. Fr. 1700 pro Lehrjahr für einen Beruf der Sekundarstufe II, EFZ

(FaGe und FaBe),
c. Fr. 2000 pro Lehrjahr für den Beruf der Sekundarstufe II, EBA

(AGS).
3 Der Malusfaktor beträgt:

a. 120% für die Tertiärstufe, Diplom HF/FH,
b. 150% für einen Beruf der Sekundarstufe II, EFZ,
c. 150% für den Beruf der Sekundarstufe II, EBA.

4 Die Ersatzabgabe entfällt insoweit, als die Institution nachweist,
dass sie den Grenzwert unverschuldet nicht erreicht hat. Die Institution
reicht die entsprechenden Belege unaufgefordert der Durchführungs-
stelle ein.

5 Eine Minderleistung gilt insbesondere dann als unverschuldet,
wenn:
a. die auszubildende Person den Ausbildungsvertrag kurz vor Ausbil-

dungsbeginn kündigt,
b. Bildungszentren vereinbarte Praktikumsplätze in der Institution nicht

besetzen,
c. die auszubildende Person die Ausbildung abbricht,
d. Studierende der Tertiärstufe die erforderlichen Prüfungen nicht be-

stehen oder
e. dokumentierte, branchenübliche Rekrutierungsbemühungen der

Institution erfolglos bleiben.



5

c. Gutschrift § 8. 1 Institutionen, die mehr Ausbildungsleistungen erbringen, als
es dem Grenzwert entspricht, erhalten für jeden über dem Grenzwert
liegenden Ausbildungsplatz eine Gutschrift. 

2 Die Gutschrift pro Ausbildungsplatz entspricht dem Total der Er-
satzabgaben aus einer Qualifikationsstufe abzüglich der Verwaltungs-
kosten gemäss § 10 Abs. 1, dividiert durch die Summe aller zusätzlich er-
brachten Ausbildungsleistungen in dieser Qualifikationsstufe. Sie wird
für stationäre und ambulante Institutionen getrennt wie folgt berechnet:

Gutschrift pro Ausbildungsplatz (Beruf A) =
Total Ersatzabgaben (Beruf A, alle Institutionen) – Verwaltungskosten

Total zusätzliche Ausbildungsplätze (Beruf A, alle Institutionen)

Bezug und 
Abgabe von 
Ausbildungs-
leistungen

§ 9. 1 Die Institutionen sind berechtigt, Ausbildungsleistungen von
anderen Institutionen zu beziehen oder an andere Institutionen abzuge-
ben. 

2 Bezieht eine Institution Ausbildungsleistungen, werden diese aus-
schliesslich ihr angerechnet. Die abgebende Institution bestätigt der be-
ziehenden Institution die Abgabe schriftlich. Die beziehende Institution
reicht die Bestätigung der Durchführungsstelle ein.

Leistungs-
vereinbarung 
mit den 
Branchen-
verbänden

§ 10. 1 Die von den Branchenverbänden der Langzeitpflege be-
zeichnete Durchführungsstelle legt die Beträge der Ausgleichszahlun-
gen gemäss §§ 6–8 pro Institution fest. Sie erhebt die Ersatzabgaben
und richtet die Gutschriften aus. Ihre Aufwendungen werden mit den
Ersatzabgaben finanziert.

2 Die Gesundheitsdirektion schliesst mit den Branchenverbänden
eine gemeinsame Leistungsvereinbarung zum Betrieb der Durchfüh-
rungsstelle ab.

3 Sie stellt der Durchführungsstelle die notwendigen Daten zur Prü-
fung der Erfüllung der Ausbildungspflicht zur Verfügung, insbesondere
über die Anzahl Studierender und Lernender und die Praktikumszutei-
lung.

4 Die Branchenverbände erstatten der Gesundheitsdirektion perio-
disch Bericht über den Vollzug.

Rechtsschutz§ 11. 1 Die Durchführungsstelle teilt den Institutionen die Höhe
der Ausgleichszahlungen mit.

2 Die Institutionen können bei der Durchführungsstelle Einsprache
erheben. 

3 Können sich die Durchführungsstelle und eine Institution nicht
einigen, legt die Abteilung Gesundheitsberufe und Bewilligungen der
Gesundheitsdirektion die Ausgleichszahlung in einer Verfügung fest.
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Übergangs-
bestimmung

§ 12. Für die Berechnung des Soll-Wertes für die Jahre 2019–2021
wird auf die Daten von 2016 abgestellt.
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Begründung

1. Einleitung

Eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung setzt
unter anderem voraus, dass genügend Gesundheitspersonal zur Verfü-
gung steht. Der Nachwuchsbedarf in den nichtuniversitären Gesund-
heitsberufen, namentlich den Pflegeberufen, ist jedoch seit Langem deut-
lich höher als die jährlichen Ausbildungsleistungen der Betriebe. Dies
zeigt sich unter anderem daran, dass die Betriebe zunehmend Schwierig-
keiten haben, vakante Stellen – insbesondere von diplomierten Pflege-
fachpersonen – wieder zu besetzen. Ohne korrigierende Massnahmen
wird sich die Lage in Zukunft zuspitzen, auch deshalb, weil 2015 rund
1570 diplomierte Pflegefachpersonen im stationären Bereich über
55 Jahre alt waren und in einigen Jahren in den Ruhestand treten wer-
den. 2025 wird schweizweit für die Diplompflege ein jährlicher mittlerer
Nachwuchsbedarf von 6075 Personen erwartet; auf der Sekundarstufe II
sind es für die Pflege und Betreuung mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis (EFZ) 5849 Personen und für die Pflege und Betreuung mit
eidgenössischem Berufsattest (EBA) 1950 Personen (vgl. Nationaler
Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe 2016, hrsg. von der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen
und -direktoren [GDK] und der Nationalen Dachorganisation der Ar-
beitswelt Gesundheit [OdASanté], September 2016). 

Der Fachkräftemangel im Pflegebereich hat verschiedene Ursachen.
Der Personalbestand ist in den letzten Jahren zwar gewachsen, aber
gleichzeitig sind die Anforderungen an die Erfahrung und die Ausbil-
dung des Pflegepersonals gestiegen. Die Abhängigkeit des Gesundheits-
wesens von Mitarbeitenden mit einem im Ausland erworbenen Dip-
lom hat deshalb zugenommen und wird auch in Zukunft in hohem Masse
bestehen bleiben. Eine wirksame Gegenmassnahme ist, dass sich die
Betriebe vermehrt in der Ausbildung von inländischen Mitarbeitenden
engagieren, damit diese Abhängigkeit etwas vermindert werden kann.

In den Bereichen Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation ver-
pflichtete der Regierungsrat die Zürcher Listenspitäler gestützt auf § 5
Abs. 1 lit. f des Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetzes (SPFG, LS
813.20) in Verbindung mit § 22 des Gesundheitsgesetzes (GesG, LS
810.1), die Aus- und Weiterbildung einer angemessenen Zahl von An-
gehörigen der nichtuniversitären Gesundheitsberufe sicherzustellen.
Am 3. Oktober 2012 beschloss der Regierungsrat einen Anhang zu den
Zürcher Spitallisten 2012, der die Aus- und Weiterbildungspflicht in
den nichtuniversitären Gesundheitsberufen in den Spitälern konkreti-
siert (RRB Nr. 1040/2012). Diese Pflicht wurde auf den 1. Januar 2013
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eingeführt. Spitäler, die der Aus- und Weiterbildungspflicht nur unge-
nügend nachkommen, haben seither eine Ersatzabgabe zu entrichten.
Der Aufwand der Spitäler für die Aus- und Weiterbildungsleistungen
im Bereich der nicht universitären Gesundheitsberufe ist in den für die
Fallpauschalen anrechenbaren Kosten eingeschlossen und wird mit
diesen abgegolten (Art. 49 Abs. 1 und 3 Krankenversicherungsgesetz
[KVG, SR 832.10] in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Bst. b Verordnung
über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler,
Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung [VKL,
SR 832.104]).

Die Aus- und Weiterbildungsverpflichtung der Listenspitäler führt
dazu, dass sie im besten Fall ihren eigenen Bedarf an Pflegepersonal
decken. Der Nachwuchsbedarf der Institutionen der Langzeitversor-
gung wird damit aber nicht sichergestellt. Um deren Nachwuchsbedarf
zu decken, sind auch sie zu verpflichten, genügend Pflege- und Betreu-
ungspersonal auszubilden. Gesetzliche Grundlage hierfür ist § 22 GesG,
wonach die Direktion die bewilligungspflichtigen Institutionen verpflich-
ten kann, die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Gesundheits-
berufe sicherzustellen. Mit einer neuen Verordnung soll diese Ausbil-
dungsverpflichtung in den Pflege- und Betreuungsberufen für ambulante
und stationäre Langzeitpflegeinstitutionen (Spitex und Pflegeheime)
umgesetzt werden. 

2. Bereich der Langzeitpflege

2.1 Begriff und Zuständigkeit 

Die Langzeitpflege umfasst die auf 14 Tage befristeten Pflegeleistun-
gen der Akut- und Übergangspflege, die direkt an eine Spitalbehand-
lung anschliessen, und die längerfristigen Leistungen der ambulanten
oder stationären Pflege. 

Es ist Sache der Gemeinden, für die Langzeitpflegeversorgung ihrer
Einwohnerinnen und Einwohner zu sorgen. Sie können dazu eigene Ein-
richtungen betreiben oder von Dritten betriebene Institutionen oder
selbstständig tätige Pflegefachpersonen mittels Leistungsaufträgen be-
auftragen (vgl. § 5 Pflegegesetz, LS 855.1).
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2.2 Leistungserbringer

Die ambulante Langzeitpflege wird durch Spitex-Institutionen und
durch freiberuflich tätige Pflegefachpersonen erbracht, die stationäre
Langzeitpflege durch Alters- und Pflegeheime. 

Spitex-Institutionen und Alters- und Pflegeheime benötigen eine ge-
sundheitspolizeiliche Institutionsbewilligung der Gesundheitsdirektion
(§ 35 Abs. 2 lit. b und c GesG). Zurzeit verfügen rund 530 Institutionen
über eine solche Bewilligung. Die Zahl der freiberuflich tätigen Pflege-
fachpersonen mit einer gesundheitspolizeilichen Berufsausübungsbewil-
ligung beträgt rund 300. 

Die Pflegeheime und Spitex-Institutionen unterstehen der gesund-
heitspolizeilichen Aufsicht des Bezirksrates und der Oberaufsicht der
Gesundheitsdirektion (§ 37 Abs. 1 GesG).

2.3 Branchenverbände 

Die meisten Leistungserbringer sind in Verbänden organisiert. Die
wichtigsten Branchenverbände im Kanton Zürich sind Curaviva und
der Spitex-Verband. Curaviva Kanton Zürich sind rund 240 Betriebe
im Bereich der Alters- und Pflegeheime angeschlossen, der Spitex-Ver-
band Kanton Zürich hat rund 95 Mitglieder. Bundesweit tätig sind die
Verbände Senesuisse (Pflegeheime) und Association Spitex privée
Suisse (ASPS; Bereich Spitex). Rund 50 Pflegeinstitutionen mit Stand-
ort im Kanton Zürich sind Mitglieder von Senesuisse, rund 40 solche
von ASPS. 

Curaviva Kanton Zürich und der Spitex-Verband Kanton Zürich
gründeten 2011 einen Lehrbetriebsverbund namens SPICURA. SPI-
CURA bildet im Verbund mit Heimen und Spitex-Organisationen Fach-
frauen/Fachmänner Gesundheit (FaGe), Assistentinnen/Assistenten
Gesundheit und Soziales (AGS) und neu auch Pflegefachpersonen HF
aus. Die Ausbildungstätigkeit von SPICURA führt zur administrativen,
finanziellen, zeitlichen und personellen Entlastung der Betriebe. Da-
durch konnten insbesondere für kleine Betriebe mehr Ausbildungs-
plätze für den Beruf Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ geschaffen
werden.
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2.4 Finanzierung der Langzeitpflege

Die Langzeitpflege wird finanziert durch die obligatorische Kran-
kenpflegeversicherung (OKP), die einen gesetzlich festgelegten Bei-
trag leistet, durch die Leistungsbeziehenden, die einen Beitrag bis zum
gesetzlich bestimmten Höchstbetrag zu leisten haben, und – im Kanton
Zürich – durch die Gemeinden, welche die restlichen Kosten zu tragen
haben (vgl. Art. 25a Abs. 5 KVG, Art. 7a Verordnung des EDI über
Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung [KLV,
SR 832.112.31] und § 9 Pflegegesetz). Der Kanton beteiligt sich nicht
mehr an den Kosten der Langzeitpflege, da er seit 1. Januar 2012 die
gesamten von der öffentlichen Hand zu tragenden Kosten der Spital-
finanzierung übernimmt (§ 19 SPFG).

3. Ausbildungstätigkeit im Bereich der Langzeitpflege

3.1 Zielsetzung

Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung, d.h.
der zunehmenden Überalterung der Gesellschaft verbunden mit einer
Zunahme des Pflege- und Betreuungsbedarfs, sowie aufgrund des wach-
senden Anteils an Teilzeitarbeitsverhältnissen steigt der Nachwuchs-
bedarf im Langzeitbereich stetig an. Die Abhängigkeit von im Aus-
land ausgebildeten Fachkräften wird immer stärker. Es braucht daher
auch eine verbindliche Verpflichtung für die bewilligungspflichtigen
spitalexternen Pflegeinstitutionen, mehr inländisches Pflegepersonal
auszubilden, da auf freiwilliger Basis die Deckung des Nachwuchsbedarfs
nicht sichergestellt werden kann. Es gilt zudem, ein finanzielles Anreiz-
system zu schaffen, das die spitalexterne Branche motiviert, mit verein-
ten Kräften die Nachwuchsproblematik zu lösen.

3.2 Ist-Zustand

In den letzten Jahren haben die bewilligungspflichtigen Institutio-
nen – auch mithilfe des Lehrbetriebsverbundes SPICURA – viele neue
Lehrstellen auf der Sekundarstufe II geschaffen (Fachfrau/Fachmann
Gesundheit bzw. Fachfrau/Fachmann Betreuung mit Schwerpunkt Be-
tagtenbetreuung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis [EFZ]; Assis-
tentin und Assistent Gesundheit und Soziales mit eidgenössischem Be-
rufsattest [EBA]). Auch die Pflege-Diplomausbildungen HF (Höhere
Fachschule) oder FH (Fachhochschule) nehmen seit 2014 sowohl im
regulären Studiengang als auch im berufsbegleitenden Bildungsgang zu.
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In der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, wie viele Personen
2016 im Bereich der Langzeitpflege in Ausbildung standen. 

2016: Anzahl Personen in Ausbildung
Heime Spitex Total

Tertiärstufe, Diplom HF/FH 205 25 230
Sekundarstufe II, EFZ 1040 136 1176
Sekundarstufe II, EBA 266 5 271

Die Ausbildungstätigkeit für den Beruf der diplomierten Pflege-
fachpersonen liegt bislang noch auf verhältnismässig bescheidenem
Niveau. Das dürfte unter anderem darin begründet sein, dass die Studie-
renden Praktikumsplätze in Institutionen der Langzeitpflege im Ver-
gleich zu jenen in Spitälern als weniger attraktiv beurteilen, weil sie –
zu Unrecht – davon ausgehen, dass der Langzeitbereich weniger vielfäl-
tig und anspruchsvoll ist. Diese Gegebenheit stellt eine grosse Heraus-
forderung an die Institutionen bei ihrer Nachwuchswerbung dar. Seit
2015 gibt es immerhin eine deutliche Zunahme der Anzahl Personen,
die den berufsbegleitenden Bildungsgang Pflege HF absolvierten. Diese
Entwicklung kann als willkommener Ansatz für die gezielte Nachwuchs-
werbung von schon etwas lebenserfahreneren Personen genutzt werden.

Weiter bestehen schon heute Kooperationen zwischen den Listen-
spitälern und den Langzeitpflegeinstitutionen zwecks Förderung einer
breit abgestützten Ausbildung der Fachpersonen Gesundheit: FaGe-
Lernende der Listenspitäler absolvieren für z.B. vier bis sechs Wochen
ein Praktikum in einer Langzeitpflegeinstitution und umgekehrt.

3.3 Ausbildungsbedarf 

Die Gesundheitsdirektion hat die Personalbestände der Berufsgrup-
pen der Pflege und Betreuung, deren Ausbildungsdefizit offensichtlich
ist, aufgrund von statistischen Angaben erhoben. Es handelt sich in erster
Linie um diplomierte Pflegefachpersonen HF/FH, aber auch um Fach-
personen Gesundheit (FaGe) sowie um Assistentinnen und Assisten-
ten Gesundheit und Soziales (AGS). Der Beruf Fachfrau/Fachmann
Betreuung (FaBe) mit Schwerpunkt Betagtenbetreuung wird ebenfalls
im Heimbereich ausgebildet. Die Erfassung des Personalbestandes wird
in den zugrunde liegenden eidgenössischen Statistiken unterschiedlich
gehandhabt. Für die Nachwuchsbedarfsberechnungen teilte die Gesund-
heitsdirektion deshalb das Personal in drei Qualifikationsstufen ein: 
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– Tertiärstufe: Pflegediplom FH/HF (alt- und neurechtliche Diplome) 
– Sekundarstufe II, EFZ: z.B. FaGe und FaBe, altrechtliche Ab-

schlüsse wie Pfleger/in FaSRK 
– Sekundarstufe II, EBA: Assistenzstufe wie AGS, altrechtlich Pflege-

assistent/in SRK. 
Die Nachwuchsbedarfsberechnung erfolgte für den stationären und

den ambulanten Langzeitbereich getrennt. Die freiberuflich tätigen dip-
lomierten Pflegefachpersonen wurden nicht berücksichtigt, weil sie nicht
selber ausbilden können. 

Ausgangspunkt der Nachwuchsbedarfsberechnungen ist die Anzahl
Personen, die in allen Heimen bzw. Spitex-Institutionen einen Beruf
auf der entsprechenden Qualifikationsstufe ausüben. Diese Zahl wird
durch die Anzahl Jahre geteilt, während welcher der Beruf im Durch-
schnitt ausgeübt wird (sogenannte durchschnittliche Berufsverweil-
dauer). Daraus ergibt sich die Zahl von jährlichen Berufsabschlüssen,
die zur Deckung der beruflichen Abgänge erforderlich sind (kantona-
ler Nachwuchsbedarf).

Aus den statistischen Erhebungen des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamtes, Jahre 2007–2017, ist bekannt, dass rund 50% der Lehr-
abgängerinnen und Lehrabgänger FaGe beabsichtigen, im Beruf zu
bleiben, während rund 32% eine weitere Aus- oder Weiterbildung an-
visieren und rund 17% sich nach Lehrende anderweitig orientieren,
d.h., nicht zur Deckung des Nachwuchsbedarfs im Gesundheitswesen
beitragen. Deshalb ist bei der Bedarfsberechnung des Berufs FaGe die
Zubringerfunktion zu den Diplom-Studiengängen zu berücksichtigen,
indem der berechnete Ausbildungsbedarf für die Berufsgruppe Sekun-
darstufe II EFZ um 60% des Bedarfs auf Diplomstufe zu erhöhen ist.

Der jährliche Bedarf an Ausbildungsabschlüssen ist mit der Ausbil-
dungsdauer des betreffenden Berufs in Jahren zu multiplizieren. Da-
raus ergibt sich, wie viele Personen gleichzeitig in Ausbildung stehen
müssen, um den Nachwuchsbedarf des Berufs zu decken (kantonaler
Nachwuchsbedarf). 
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Nachfolgend wird die Nachwuchsbedarfsberechnung, beruhend auf
den Personalbeständen von 2016, dargestellt:

Ausbildungsbedarf Pflege- und Betreuungsberufe in der Langzeitpflege
nach Kenndaten 2016
bei durchschnittlicher Berufsverweildauer von 15 Jahren

Wie dem Nationalen Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe
2016 entnommen werden kann, wird in der Schweiz für das gesamte
Personal Pflege und Betreuung bis 2025 ein Bedarfszuwachs von rund
28% in den Heimen und rund 35% für die Spitex prognostiziert. Diese
Bedarfssteigerung wird in späteren Jahren zu berücksichtigen sein. 

3.4 Bedarfsdeckung

Wie erwähnt, wird der kantonale Nachwuchsbedarf im Langzeit-
bereich für die meisten Pflegeberufe nur unvollständig durch die Aus-
bildungstätigkeit der Betriebe gedeckt. Nachfolgend ist der Deckungs-
grad des Ausbildungsbedarfs pro Qualifikationsstufe und Leistungs-
bereich für das Jahr 2016 dargestellt.

Heime

plus 60% des Dipl.-Bedarf als Zubringer HF/FH 216
Total FaGe

plus 60% des Dipl.-Bedarf als Zubringer HF/FH 94
Total FaGe

Total Heime und Spitex-Institutionen:

Datenquelle: statistische Erhebung 2016 der Betriebe z.H. Gesundheitsdirektion Kanton ZH, Stand 24.07.2017

 Spitex-Institutionen1
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Im Heimbereich wird der Nachwuchsbedarf für den Assistenzberuf
bereits gedeckt, was vorab auf zwei Gründe zurückzuführen ist: (1) Klei-
nere Institutionen erlangen die Bildungsbewilligung für die Berufsaus-
bildung auf Sekundarstufe II verhältnismässig einfach. Bei den Berufen
der Tertiärstufe ist dies schwieriger, weil die Institutionen nur ansatz-
weise Lernfelder auf Diplomstufe anbieten können. (2) Es besteht vor
allem in den Heimen eine grosse Nachfrage nach einer Ausbildung der
Sekundarstufe II EBA. Diese Attestausbildung ist eine gute Einstiegs-
möglichkeit für Bildungsschwächere wie auch für Personen mit Migra-
tionshintergrund. Viele Absolventinnen und Absolventen dieses Berufs
setzen ihren beruflichen Werdegang später mit der FaGe-Ausbildung
in verkürzter Form fort, was dem Bildungsleitsatz «kein Abschluss ohne
Anschluss» entspricht.

3.5 Ausbildungsqualität

Bei der Erfüllung der quantitativen Ausbildungsverpflichtung haben
die Institutionen die allgemeinen gesetzlichen und qualitativen Berufs-
bildungsvorgaben zu beachten. Deren Einhaltung wird periodisch von
den zuständigen Organen aus dem Bildungsbereich überprüft. Die qua-
litative Überprüfung einschliesslich Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften erfolgt auf Sekundarstufe II durch das Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt (MBA), bei der Tertiärstufe durch die Bildungszentren bzw.
Fachhochschulen. Letztere sind auch für die Gesamtausbildung dieser
Studiengänge verantwortlich. 

Die quantitative Ausbildungsverpflichtung bleibt bestehen, auch
wenn das MBA nicht alle Lehrverträge für die Berufe der Sekundar-
stufe II genehmigen oder gar die Bildungsbewilligung entziehen sollte.
Dasselbe gilt für die Ausbildungen auf Tertiärstufe, wenn ein Bildungs-
zentrum den Betrieb nicht mehr als geeigneten Praktikumsort aner-
kennt und folglich keine Studierenden mehr zuteilt. Der betreffende
Betrieb ist dann gefordert, umgehend Massnahmen zu ergreifen, um in
den Folgejahren wieder entsprechend den gesetzlichen und qualitati-
ven Vorgaben ausbilden zu können.

Spitex-Institutionen
Bedarf Personen in
Personen in Ausbildung Deckungs-
Ausbildung (Ist-Stand) grad

468 25 5%
542 136 25%

83 5 6%

Heime
Bedarf Personen in
Personen in Ausbildung Deckungs-
Ausbildung (Ist-Stand) grad

Tertiärstufe, Diplome HF/FH 1081 205 19%
Sekundarstufe II, EFZ 1371 1040 76%
Sekundarstufe II, EBA 250 266 107%
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3.6 Rechtsgrundlagen

Gemäss § 22 GesG kann die Direktion die bewilligungspflichtigen
Institutionen verpflichten, «eine angemessene Zahl von Aus- und Wei-
terbildungsstellen sowie von Praktikumsplätzen zur Verfügung zu stel-
len» (Abs. 1). Kommt eine Institution ihren Verpflichtungen nicht nach,
kann die Direktion «die Staatsbeiträge kürzen oder Ersatzabgaben er-
heben». Die Höhe der Staatsbeitragskürzungen oder Ersatzabgaben
beträgt bis zu 150% der durchschnittlichen Kosten von Aus- und Wei-
terbildungsstellen bzw. Praktikumsplätzen (Abs. 2). 

Im Nachgang zu einem Urteil des Verwaltungsgerichts (VB.2016.
00659 vom 8. Februar 2017) soll § 22 GesG in folgenden Punkten revi-
diert werden: Erstens sollen die Institutionen verpflichtet werden, nicht
nur eine angemessene Zahl von Ausbildungsstellen und Praktikumsplät-
zen bereitzustellen, sondern sie sollen verpflichtet werden, in angemes-
senem Umfang die Aus- und Weiterbildung sicherzustellen. Zweitens
sollen die Umstände, die bei der Bemessung der Aus- und Weiterbil-
dungsverpflichtung der Institutionen zu beachten sind, näher geregelt
werden. Drittens sollen die betriebsinterne Kompensation von Ausbil-
dungsdefiziten und der Handel mit Ausbildungsleistungen normiert
werden. Und viertens soll ermöglicht werden, dass die infolge Nicht-
erfüllung der Ausbildungsleistungen erhobenen Ersatzabgaben jenen
Institutionen gutgeschrieben werden können, die ihr Ausbildungssoll
übererfüllen (Bonus-Malus-System). Die Gesetzesrevision steht in Vor-
bereitung und soll demnächst dem Kantonsrat beantragt werden. 

Die Gesundheitsdirektion kann grundsätzlich auch Vorschriften
über das Angebot und die Qualität der Leistungserbringung erlassen
(§ 5 Abs. 3 Pflegegesetz). Von dieser Möglichkeit hat sie mit der Ver-
ordnung über die Pflegeversorgung (LS 855.11) Gebrauch gemacht.
Da sich der Geltungsbereich dieser Verordnung nach ihrem § 2 Abs. 1
aber auf die Gemeinden und auf die von ihnen betriebenen oder be-
auftragten Leistungserbringer beschränkt, ist die Ausbildungspflicht für
sämtliche bewilligungspflichtigen Institutionen des spitalexternen am-
bulanten und stationären Pflegebereichs in der vorliegenden neuen Ver-
ordnung zu verankern. 

Kommt eine Institution ihrer Aus- und Weiterbildungspflicht nicht
nach, so kann die Gesundheitsdirektion wie erwähnt gemäss § 22 Abs. 2
GesG die Staatsbeiträge kürzen oder Ersatzabgaben erheben. Da die
Gemeinden die Langzeitpflegeversorgung sicherzustellen haben und
der Kanton daran keine Beiträge leistet, kommt bei Nichterfüllung im
Bereich Langzeitpflege – im Unterschied zu den Bereichen Akutver-
sorgung, Psychiatrie und Rehabilitation – nur die Erhebung einer Ersatz-
abgabe infrage. 
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Die betrieblichen Kosten für die Ausbildung des nichtuniversitä-
ren Gesundheitspersonals sind im Betriebsaufwand der Institutionen
enthalten. Sie werden als KVG-pflichtige Leistungen im Rahmen der
jeweiligen Finanzierungssysteme der Spitäler, Pflegeheime und Spitex-
Institutionen abgegolten. Die Gemeinden gelten die Ausbildungsleis-
tungen bei Pflegeheimen und Spitex-Institutionen in der Regel denn
auch nicht zweckgebunden, sondern im Rahmen der Restfinanzierung
indirekt ab. 

4. Vernehmlassung zum Konzept und zur Verordnung

4.1 Vernehmlassung des Konzeptes

Ende Januar 2017 lud die Gesundheitsdirektion den Gemeinde-
präsidentenverband des Kantons Zürich (GPV), die Gemeinden, die
Branchenverbände und die Langzeitinstitutionen ein, zum Konzept
der Ausbildungsverpflichtung in den Pflege- und Betreuungsberufen für
ambulante und stationäre Langzeitinstitutionen Stellung zu nehmen.
Die Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten stimmten der Aus-
bildungsverpflichtung als Massnahme zur Nachwuchssicherung zu, da –
wie sie übereinstimmend ausführten – der Nachwuchsmangel unbe-
stritten sei. Begrüsst wurde insbesondere das Bonus-Malus-System, weil
die Ersatzabgaben damit im System verbleiben. Weiter wurde positiv
gewürdigt, dass die Ausbildungsverpflichtung im Spitex-Bereich ge-
mäss Konzept auf tieferem Niveau festgelegt werden soll als im Heim-
bereich. Dadurch werde den unterschiedlichen (Ausbildungs-)Bedin-
gungen zwischen Heimen und Spitex Rechnung getragen. Vor allem für
die Ausbildung auf Diplomstufe wurden jedoch die Pflicht-Soll-Werte
als zu hoch bzw. nicht realistisch bewertet. Die Gesundheitsdirektion
überprüfte diese im Nachgang zur Vernehmlassung in enger Zusammen-
arbeit mit Vertretungen aus der Praxis und passte sie entsprechend an.

Der GPV und die Gemeinden forderten, dass zu beobachten sei,
ob das Bonus-Malus-System im Langzeitbereich und die Ersatzabga-
ben bei den Listenspitälern zu vergleichbaren finanziellen und organi-
satorischen Belastungen führten. Es dürfe auf keinen Fall zu einer
Kostenverschiebung vom Kanton zu den Gemeinden kommen. Die-
sem Anliegen wird dadurch Rechnung getragen, dass die Ausbildungs-
verpflichtungssysteme für die beiden Versorgungsbereiche Spital und
Langzeitpflege separat betrieben werden, sodass keinerlei Vermischung
zwischen den Kostenträgern dieser Bereiche möglich ist. Nur die Preise
für die Berechnung der Ersatzabgaben bzw. des Malus sind dieselben.
Die Berechnung als solche erfolgt aber getrennt. 
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4.2 Vernehmlassung des Verordnungsentwurfs

Ende August 2018 lud die Gesundheitsdirektion die Direktionen,
die Staatskanzlei, den GPV, die Gemeinden und die Branchenverbände
zur Vernehmlassung des Entwurfs der Verordnung über die Ausbil-
dungspflicht in der Langzeitpflege ein.

Die Vernehmlassungsteilnehmenden hielten eine Ausbildungsver-
pflichtung nach wie vor für erforderlich. Für die Berechnung des Aus-
bildungssolls pro Institution und Beruf wurde eine einfachere Berech-
nungsformel angeregt. Dieser Hinweis wurde sorgfältig geprüft und
mit den im Vorfeld erfolgten Berechnungen der Soll-Werte pro Beruf
und Institution für die Jahre 2019–2021 verglichen. Das berechnete Er-
gebnis ist dasselbe. Da die neu vorgeschlagene Formel die Regelungs-
absicht einfacher und klarer zum Ausdruck bringt, soll sie in die Ver-
ordnung aufgenommen werden (vgl. § 5).

Von verschiedener Seite wurde beantragt, dass auch die Weiterbil-
dung Langzeitpflege und -betreuung mit eidgenössischer Berufsprü-
fung für FaGe in den anrechenbaren Ausbildungsleistungen zu be-
rücksichtigen sei. Diese Weiterbildung konnte erstmals 2017 absolviert
werden. 2017 erlangten schweizweit 207 Personen den Fähigkeitsaus-
weis, 2018 waren es 192 Personen. Wie schon 2017 sowohl im Konzept
als auch im Verordnungsentwurf erwähnt, handelt es sich dabei um eine
Weiterbildung, die zu einer fachlichen Kompetenzerweiterung der Fach-
personen FaGe führt, durch die aber keine zusätzlichen Fachkräfte im
Gesundheitswesen gewonnen werden. Weiterbildungen gehören zu den
Massnahmen der Personalerhaltung durch die Betriebe selber, damit die
durchschnittliche Berufsverweildauer des Fachpersonals verlängert und
gleichzeitig der Bedarf nach beruflichem Nachwuchs gesenkt sowie die
Abhängigkeit von ausländischem Fachpersonal vermindert werden
kann. Weiterbildungen erlauben zudem, die Qualitätsansprüche der
Betriebe sicherzustellen. Mit der Ausbildungsverpflichtung sollen aber
Personen für einen Gesundheitsberuf gewonnen werden. Zudem kön-
nen Fachpersonen mit einer Berufsprüfung Langzeitpflege und -be-
treuung nicht eins zu eins das dringend benötigte diplomierte Pflege-
fachpersonal ersetzen, da der Kompetenzerwerb nicht einem Studiengang
der Pflege HF/FH entspricht. Aus diesen Gründen kann zurzeit nicht
auf das Anliegen eingegangen werden. Die Gesundheitsdirektion wird
jedoch die Entwicklung weiter beobachten. 
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Im Übrigen konnte die Mehrheit der Anregungen in der Verneh-
mung übernommen werden. Auf einzelne nicht berücksichtigte Anlie-
gen wird nachfolgend näher eingegangen.

5. Kostenfolgeabschätzung

Die Ausbildung von Personal kostet. Die GDK geht von Fr. 7200 pro
Praktikum für einen Beruf der Tertiärstufe (Diplom Pflege HF/FH) und
von Fr. 1700 bzw. Fr. 2000 pro Lehrjahr für einen Beruf der Sekundar-
stufe II EFZ (FaGe und FaBe) bzw. der Sekundarstufe II EBA (AGS)
aus (vgl. Erläuterungen zu § 7). 

Soll der Nachwuchsbedarf bei den Berufen der Langzeitpflege bes-
ser gedeckt werden, führt das zu Mehrkosten bei den Institutionen. In
den nachfolgenden Tabellen sind die zu erwartenden Mehrkosten für
die Jahre 2019–2023 dargestellt. Die Berechnungen beruhen auf der
Ausbildungsverpflichtung der Institutionen nach dieser Verordnung,
ausgedrückt als Prozentsatz des gesamtkantonalen Ausbildungsbe-
darfs («Grenzwert»; vgl. § 5). Dieser Prozentsatz wird über die Jahre
laufend erhöht, womit eine Annäherung an das Ziel der vollständigen
Bedarfsdeckung angestrebt wird. Von den Netto-Ausbildungskosten
der Jahre 2019–2023 werden die Netto-Ausbildungskosten 2016 abge-
zogen. Die Differenz gibt die Ausbildungsmehrkosten der Jahre 2019–
2023 gegenüber 2016. 
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5.1 Heime

Für die Heime entwickeln sich die Mehrkosten für eine verstärkte
Ausbildung wie folgt (in Franken):

Die ungedeckten Ausbildungsmehrkosten 2019 von Fr. 711249
entsprechen rund 0,09% der gesamten Pflegekosten von 2017 (Fr.
776 638 110) bei den Heimen.

5.2 Spitex-Institutionen

Für die Berechnung der Mehrkostenentwicklung bei Spitex-Insti-
tutionen müssen die von der GDK festgelegten Ausbildungsnormkos-
ten erhöht werden, da die Auszubildenden in Spitex-Institutionen mehr
1:1-Betreuung und Aufsicht vor Ort benötigen als in Heimen; dies vor
allem wegen der dezentralen Versorgung und der damit verbundenen
Wegzeiten. Dies führt zu einer Verringerung der Kostendeckung durch
Leistungserbringung der Auszubildenden. 
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Die Mehrkostenentwicklung für Spitex-Institutionen stellt sich wie
folgt dar (in Franken):

Die ungedeckten Mehrkosten 2019 von Fr. 472 265 entsprechen
rund 0,17% der gesamten Pflegekosten von 2017 (Fr. 278 758 426) bei
den Spitex-Institutionen.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Verstärkung der Ausbil-
dungstätigkeit gemäss den Vorgaben dieser Verordnung für die Insti-
tutionen der Langzeitpflege zu Mehrkosten von 1,2 Mio. Franken (2019)
bis 5,4 Mio. Franken (2023) führen wird. 

6. Regulierungsfolgeabschätzung

Ab 2019 wird die Gesundheitsdirektion die Mehrkosten aufgrund
der zu erwartenden Ausbildungstätigkeit gestützt auf §§ 16f. des Pflege-
gesetzes in den Normkosten einrechnen. Den Gemeinden wird empfoh-
len, entsprechende finanzielle Auswirkungen in ihren Leistungsver-
einbarungen mit Heimen und Spitex-Institutionen zu berücksichtigen.
Andere Regulierungsfolgen für den Kanton oder die Gemeinden hat
die Verordnung nicht.
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7. Zu den einzelnen Bestimmungen

§ 1. Adressatenkreis
Alle nach § 35 GesG bewilligungspflichtigen Institutionen im ambu-

lanten und stationären Langzeitpflegebereich sollen sich aktiv an der
praktischen Ausbildung der Pflege- und Betreuungsberufe beteiligen,
um den Nachwuchsbedarf im Bereich der Langzeitpflegeversorgung
sicherzustellen. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um gemeinde-
eigene Institutionen, um Institutionen mit Leistungsauftrag einer Ge-
meinde oder um private Institutionen ohne Leistungsauftrag einer
Gemeinde handelt. 

Die Ausbildungspflicht beschränkt sich auf die drei Qualifikations-
stufen der Pflege- und Betreuungsberufe, die Nachwuchsbedarf in un-
terschiedlichem Ausmass haben: 
– Tertiärstufe: Diplom-Studiengang zur Pflegefachperson HF bzw. FH
– Sekundarstufe II, EFZ: berufliche Grundbildung FaGe EFZ und

FaBe mit Schwerpunkt Betagtenbetreuung EFZ 
– Sekundarstufe II, EBA: berufliche Grundbildung AGS 

Ausgenommen von der Ausbildungsverpflichtung sind gesundheits-
polizeilich bewilligte «Altersheime ohne Pflege», also Institutionen, die
keine Pflegebetten betreiben und somit auch keine Pflegeberufe aus-
bilden können. Weiter ausgenommen sind Pflegeinstitutionen im Be-
reich der Forensik, da in diesem sicherheitssensiblen Bereich eine Aus-
bildungstätigkeit kaum möglich ist und deshalb nicht gefordert werden
soll (Abs. 2).

Für Institutionen, die in der ersten Hälfte eines Jahres t neu eröff-
net werden, gilt die Ausbildungsverpflichtung erst ab dem zweiten Jahr
nach der Eröffnung (Jahr t+2; Abs. 3 lit. a). Wie alle anderen Betriebe
muss auch eine solche Institution im Frühling des Jahres t+1 der Ge-
sundheitsdirektion die statistischen Betriebsdaten des Jahres t liefern.
Erst aufgrund dieser Daten kann die Ausbildungsverpflichtung der In-
stitution bestimmt und ihr Mitte des Jahres t+1 mitgeteilt werden. Die
Institution muss sich auf ihre Verpflichtung einstellen können, sodass
die Ausbildungsverpflichtung erst ab dem Jahr t+2 gelten soll. Wird
eine Institution erst in der zweiten Hälfte des Jahres t eröffnet, reichen
ihre Betriebsdaten aus den wenigen Monaten des Jahres t nicht aus,
um gestützt darauf den Umfang der Ausbildungsverpflichtung zuver-
lässig festlegen zu können. Bei solchen Betrieben soll die Ausbildungs-
verpflichtung deshalb erst im dritten der Eröffnung folgenden Jahr
einsetzen. Massgebend sind die Daten des Jahres t+1.

Erfolgt eine Betriebsauflösung mit einhergehender Löschung der
erteilten Betriebsbewilligung, erlischt gleichzeitig die Ausbildungsver-
pflichtung für diese Institution.
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§§ 2–4. Berechnung des kantonalen Nachwuchsbedarfs und des
kantonalen Ausbildungsbedarfs für die einzelnen Berufe

Das Ausbildungssoll der Institutionen stellt auf den Nachwuchsbe-
darf im ganzen Kanton ab. Der kantonale Nachwuchsbedarf entspricht
der Zahl von Berufsabschlüssen, die pro Jahr erforderlich sind, um die
Personen zu ersetzen, die aus einem bestimmten Pflegeberuf ausschei-
den (§ 2 lit. a). Der kantonale Nachwuchsbedarf wird für jede von der
Ausbildungsverpflichtung erfasste Qualifikationsstufe separat bestimmt.
Er berechnet sich als Quotient von Anzahl beschäftigter Personen einer
Qualifikationsstufe und durchschnittlicher Berufsverweildauer in die-
ser Qualifikationsstufe (§ 3). Zur durchschnittlichen Berufsverweildauer
liegen keine statistisch validen Daten vor. Wohl wurden im Nationalen
Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe 2016 Szenarien mit lan-
ger und mit moderater Berufsverweildauer dargelegt, jedoch wurde
entschieden, gegenwärtig von einer durchschnittlichen Berufsverweil-
dauer von 15 Jahren auszugehen.

Der kantonale Ausbildungsbedarf pro Beruf entspricht der Zahl
von Personen, die gleichzeitig in Ausbildung stehen müssen, um den
kantonalen Nachwuchsbedarf des Berufs zu decken (§ 2 lit. b). Für die
Berechnung des kantonalen Ausbildungsbedarfs für die einzelnen Be-
rufe ist der jährliche Nachwuchsbedarf mit der Ausbildungsdauer des
betreffenden Berufs in Jahren zu multiplizieren (§ 4 Abs. 1). Die Aus-
bildung der Berufe auf der Sekundarstufe II («Lehre») dauert drei Jahre
(FaGe, FaBe) bzw. zwei Jahre (AGS), jene der Tertiärstufe (Diplom HF/
FH) drei Jahre.

Bei der kantonalen Ausbildungsbedarfsberechnung ist sodann die
Zubringerfunktion zu den Diplom-Studiengängen durch den Beruf
FaGe zu berücksichtigen. Der berechnete Ausbildungsbedarf für die
Berufsgruppe Sekundarstufe II EFZ wird deshalb um 60% des errech-
neten Ausbildungsbedarfs auf Tertiärstufe erhöht.

§ 5. Soll-Wert
Der kantonale Ausbildungsbedarf pro Berufe einer Qualifikations-

stufe wird nach Massgabe der verrechneten Pflegestunden auf die ein-
zelnen Institutionen verlegt. Für jede Institution wird hierfür der Quo-
tient gebildet aus der Zahl der Pflegestunden, welche die Institution
gemäss Art. 7a KLV den Krankenversicherern verrechnet hat, und dem
Total der nach KLV verrechneten Pflegestunden aller Institutionen der
Langzeitpflege.

Der Quotient wird mit dem kantonalen Ausbildungsbedarf einer
Qualifikationsstufe multipliziert. Das Produkt bestimmt das Ausbil-
dungssoll der Institution für die Berufe dieser Qualifikationsstufe, aus-
gedrückt in Anzahl Personen, die bei der Institution in dieser Qua-
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lifikationsstufe im betreffenden Jahr in Ausbildung stehen müssen
(Lehrstellen bzw. Praktikumsplätze; Abs. 1–3). Die Gesundheitsdirek-
tion teilt jeder Institution die auf eine Dezimalstelle genau berechne-
ten Soll-Werte mit (Abs. 4 Satz 1).

Die für die Berechnung der Soll-Werte massgebenden KLV-Pfle-
gestunden des Jahres t melden die Institutionen der Gesundheitsdirek-
tion zusammen mit anderen statistischen Daten jeweils im Frühling t+1.
Die Berechnung des Ausbildungssolls erfolgt bis Mitte t+1. Da sich die
Institutionen auf den konkreten Umfang der Ausbildungsverpflich-
tung einstellen müssen, soll das Ausbildungssoll erst für das Jahr t+2 gel-
ten. Abs. 2 und 3 sehen deshalb vor, dass bei der Berechnung der Soll-
Werte eines Jahres auf die KLV-Pflegestunden des Vorvorjahres abge-
stellt wird. 

Die Berechnung des Ausbildungssolls für jede der rund 530 Insti-
tutionen des Langzeitbereichs ist mit beträchtlichem Aufwand verbun-
den. Deswegen und um den Institutionen Planungssicherheit zu geben,
wird das Ausbildungssoll der Institutionen nur alle drei Jahre bestimmt
(Abs. 4 Satz 2). Die erste Berechnung der Soll-Werte beruht auf der
Stellenerhebung und den nach KLV verrechneten Pflegestunden des
Jahres 2016 und gilt für die Jahre 2019–2021 (vgl. § 12). Diese Soll-
Werte konnten den Institutionen bereits Anfang 2018 mitgeteilt wer-
den. 

Wird die erteilte Betriebsbewilligung auf eine neue Trägerschaft
übertragen (ob mit oder ohne einhergehende Namensänderung der In-
stitution), gilt das Ausbildungssoll weiterhin für die neue Trägerschaft
(Abs. 4 Satz 2). 

Die Institutionen teilen der Gesundheitsdirektion gleichzeitig mit
den für die Bundesstatistik (Spitex-Statistik bzw. SOMED) erforder-
lichen Daten in der entsprechenden Vorlage jährlich die im Vorjahr
erbrachten Ausbildungsleistungen pro Qualifikationsstufe mit (Abs. 5).
Eine Institution informiert die Direktion somit darüber, wie viele Per-
sonen im Vorjahr in einer Ausbildung für die Berufe der Sekundar-
stufe II EFZ und für die Berufe der Sekundarstufe II EBA standen
(Lehren). Ferner teilt sie die Anzahl der bei ihr absolvierten Praktika
der Studiengänge auf Tertiärstufe und der berufsbegleitenden Bildungs-
gänge Pflege HF mit. 

Einer Institution sind auch Ausbildungsleistungen anzurechnen, die
sie gegenüber Personen erbracht hat, die bei einer anderen Institution
in einem vertraglichen Ausbildungsverhältnis stehen. 

Beispiel: Eine Person A macht bei der Institution X eine
Lehre als FaGe. Sie absolviert ein Praktikum von zwei Mo-
naten in der Institution Y. Die Institution Y kann das Prak-
tikum als erbrachte Ausbildungsleistung geltend machen. 
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Umgekehrt muss eine Institution X die Ausbildungsleistungen in Ab-
zug bringen, die eine andere Institution Y gegenüber Personen erbracht
hat, die bei der Institution X in einem vertraglichen Ausbildungsver-
hältnis stehen.

Die geschilderte Addition bzw. Subtraktion von Ausbildungsleis-
tungen haben auch beim Handel mit Ausbildungsleistungen zu erfol-
gen (vgl. § 9): Die Institution X, die von der Institution Y Ausbildungs-
leistungen bezieht, kann diese im Rahmen des Leistungsnachweises
geltend machen, wogegen die Institution Y ihre geltend gemachten Aus-
bildungsleistungen in diesem Umfang verringern muss.

Bei der Leistungserfassung können erbrachte oder von Dritten bezo-
gene Ausbildungsleistungen auf eine Dezimalstelle genau geltend ge-
macht werden. Beispiele: Ein fünfwöchiges Praktikum in einer Lehre
der beruflichen Grundbildung auf Sekundarstufe II entspricht gerundet
0,1 Ausbildungsstellen. Die Dauer eines Kurzpraktikums auf Diplom-
stufe HF von fünf Wochen entspricht gerundet 0,2 Praktikumsstellen.

Ergänzende Bildungsgänge (EB) auf der Sekundarstufe II können
nur geltend gemacht werden, sofern die Institution nachweist, dass sie
sich aktiv an der praktischen Ausbildung dieser Personen beteiligt hat.
Es handelt sich um folgende Ausbildungen:
– ergänzenden Bildung FaGe EFZ und FaBe Betagtenbetreuung EFZ

(EB FaGe/FaBe),
– ergänzende Bildung AGS EBA (EB AGS EBA).

Als Nachweis kann z.B. die Ausbildungsvereinbarung der Institu-
tion mit der Auszubildenden sein, woraus die aktive Ausbildungstätig-
keit der Institution hervorgeht. Die Anrechenbarkeit der ergänzenden
Bildungsgänge rechtfertigt sich deshalb, weil verschiedene Betriebe
diese Personen in ihrem Lernprozess in der Praxis fachlich unterstüt-
zen und fördern, indem sie z.B. das Handeln in definierten Praxissitua-
tionen unter Beobachtung üben lassen bzw. sie zusammen mit den «re-
gulären» Lernenden praktisch ausbilden. 

§ 6. Ausgleichszahlungen, a. Grenzwert 
Die Soll-Werte pro Institution und Qualifikationsstufe orientieren

sich am kantonalen Ausbildungsbedarf: Erfüllen alle Institution die Soll-
Werte, wird genügend Pflegepersonal ausgebildet, um die beruflichen
Abgänge zu ersetzen. Die Erfahrung zeigt, dass dieses Ziel innerhalb
der heutigen Rahmenbedingungen nicht erreicht werden kann. Des-
halb werden die Soll-Werte auf sogenannte Grenzwerte herabgesetzt,
ausgedrückt als Prozentsatz der Soll-Werte.
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Die grenzwertbestimmenden Prozentsätze werden unterschiedlich
hoch angesetzt:
– Die Grenzwerte der Spitex-Institutionen sind tiefer als jene der

Heime. Dies geschieht aufgrund der Tatsache, dass Spitex-Institu-
tionen erschwerte Bedingungen für ihre Ausbildungstätigkeit ha-
ben: Die Auszubildenden benötigen wegen der dezentralen Leis-
tungserbringung im Vergleich zu den Heimen mehr bzw. länger
1:1-Betreuung und Aufsicht vor Ort für die Durchführung von ein-
zelnen pflegerischen Verrichtungen. Demgegenüber können die
Auszubildenden in Heimen einzelne Pflegeverrichtungen schneller
eigenständig übernehmen, da die Ausbildnerin oder der Ausbild-
ner aufgrund der zentralen Leistungserbringung ebenfalls vor Ort
und jederzeit kurzfristig abrufbereit ist.

– Die Grenzwerte für die Berufe der Tertiärstufe (Diplom HF und
FH) sind tiefer als jene der Berufe der Sekundarstufe II, denn unter
den heutigen Umständen ist die Besetzung von Ausbildungsplät-
zen der Tertiärstufe wesentlich schwieriger und die Durchführung
der Ausbildung anspruchsvoller als dies bei den Berufen der Sekun-
darstufe II der Fall ist. 

– Die Grenzwerte werden bis 2023 laufend angehoben. Auf diese
Weise können sich die Institutionen auf die Ausbildungsverpflich-
tung einstellen, indem sie Ausbildungsplätze schaffen und Lehrka-
pazitäten bereitstellen. 
Die Grenzwerte orientieren sich zudem am Ergebnis der heutigen

Bedarfsdeckung pro Beruf. Sie sind so festzulegen, dass ein Teil der
Institutionen voraussichtlich über der Grenze und ein Teil unter der
Grenze liegen wird. Dadurch soll vermieden werden, dass es nur zah-
lende Institutionen gibt, sodass keine Ausgleichszahlungen vorgenom-
men werden können. Denn das Geld aus den Ersatzabgaben soll zu-
rück ins System fliessen und nicht gehortet werden.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Grenzwerte dargestellt, un-
terschieden nach Institutionstyp und nach Qualifikationsstufe.

§ 7. b. Ersatzabgabe
Die Institutionen der stationären und ambulanten Langzeitpflege

sollen mit einem negativen finanziellen Anreiz dazu bewegt werden,
ihrer Ausbildungsverpflichtung nachzukommen. Gesetzliche Grund-
lage hierfür bildet § 22 Abs. 2 GesG, wonach die Gesundheitsdirektion
Ersatzabgaben erheben kann, wenn eine Institution ihrer Ausbildungs-
pflicht nicht nachkommt. Die Ersatzabgabe beträgt bis zu 150% der
durchschnittlichen Kosten von Ausbildungsstellen und Praktikums-
plätzen im jeweiligen Beruf. Im Entwurf zum revidierten § 22 GesG ist
vorgesehen, dass die Ersatzabgabe einheitlich 150% beträgt, wobei der
Regierungsrat für einzelne Institutionstypen oder Berufsgruppen einen
tieferen Abgabesatz vorsehen kann. Weil es schwierig ist, die Ausbil-
dungsleistung in der Langzeitpflege auch im Bereich der Tertiärstufe
(Diplomstufe) zu erbringen, soll der Malusfaktor hier nur 120% betragen.

Die Institutionen haben für jede Person, die sie zu wenig ausgebildet
haben, eine Ersatzabgabe leisten. Die Differenz zwischen dem Grenz-
wert pro Qualifikationsstufe und der erbrachten Ausbildungsleistung
wird auf eine Dezimalstelle genau bestimmt (Abs. 1 Sätze 1 und 2). 

Die Ersatzabgabe beruht auf den durchschnittlichen Kosten von
Ausbildungsstellen und Praktikumsplätzen des jeweiligen Berufs
(Grundbetrag). Die Grundbeträge werden gemäss der vom Vorstand
der GDK verabschiedeten Empfehlung Nettonormkosten der prakti-
schen Ausbildung bei den nichtuniversitären Gesundheitsberufen vom
25. Juni 2015 festgesetzt. Die Nettonormkosten enthalten auch die Lohn-
kosten der Ausbildnerinnen und Ausbildner entsprechend ihrem zeit-
lichen Ausbildungsaufwand. Sie betragen (Abs. 2): 
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a. Fr. 7200 pro Praktikum für einen Beruf der Tertiärstufe (Diplom
Pflege HF/FH),

b. Fr. 1700 pro Lehrjahr für einen Beruf der Sekundarstufe II, EFZ
(FaGe und FaBe),

c. Fr. 2000 pro Lehrjahr für den Beruf der Sekundarstufe II, EBA
(AGS).
Die Ersatzabgaben sollen höher sein als die Grundbeträge, denn

die Institutionen sollen sich nicht für die Bezahlung der Ersatzabgabe,
sondern für die Erfüllung ihrer Ausbildungsverpflichtung entscheiden.
Die Grundbeträge werden deshalb mit einem Malusfaktor multipli-
ziert. Die Malusfaktoren sind für den ambulanten und den stationären
Langzeitpflegebereich gleich hoch, aber unterscheiden sich nach Qua-
lifikationsstufe (Abs. 3). 

Die Ersatzabgaben (Malus) pro fehlenden Ausbildungs- oder Prak-
tikumsplatz ergeben sich durch Multiplikation des Grundbetrags mit
dem Malusfaktor (Abs. 1 Satz 3) und betragen:

Malus pro
fehlenden

Nettonormkosten Ausbildungs-
pro Jahr/Platz in Fr. Malusfaktor platz in Fr.

Tertiärstufe, Diplom HF/FH 7200 120% 8640
Sekundarstufe II, EFZ 1700 150% 2550
Sekundarstufe II, EBA 2000 150% 3000

Die Ersatzabgaben entfallen insoweit, als die Institution geltend
macht, dass sie den Grenzwert eines Berufs unverschuldet nicht er-
reicht hat. Sie hat entsprechende schriftliche Belege unaufgefordert
der Durchführungsstelle (vgl. § 10) einzureichen (Abs. 4). Eine unver-
schuldete Minderleistung liegt insbesondere vor, wenn (Abs. 5):
a. die auszubildende Person den Ausbildungsvertrag kurz vor Ausbil-

dungsbeginn kündet,
b. Bildungszentren vereinbarte Praktikumsplätze in der Institution

nicht besetzen,
c. die auszubildende Person die Ausbildung abbricht,
d. Studierende der Tertiärstufe die erforderlichen Prüfungen oder Zwi-

schenprüfungen nicht bestehen oder
e. dokumentierte, branchenübliche Rekrutierungsbemühungen der

Institution erfolglos bleiben.
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Die nachfolgende Tabelle ist ein fiktives Beispiel für die Berech-
nung der Ersatzabgabe für ein Heim und das Jahr 2019.

§ 8. c. Gutschrift
Die erhobenen Ersatzabgaben kommen in Form von Gutschriften

(Bonuszahlungen) den Betrieben zu, die ihre Ausbildungsverpflichtung
mehr als gemäss ihren Grenzwerten erfüllt haben (Abs. 1). 

Die Bonus-Malus-Berechnungen erfolgen getrennt für die statio-
nären Institutionen (Pflegeheime) und die ambulanten Institutionen
(Spitex-Institutionen) und dort je getrennt nach den drei beruflichen
Qualifikationsstufen (Abs. 2). Es bestehen somit folgende sechs Kreise,
innerhalb deren Ersatzabgaben erhoben und Gutschriften geleistet wer-
den:

Bereich Heime Bereich Spitex-Institutionen

Kreis 1: Tertiärstufe Kreis 4: Tertiärstufe
Kreis 2: Sekundarstufe II, EFZ Kreis 5: Sekundarstufe II, EFZ
Kreis 3: Sekundarstufe II, EBA Kreis 6: Sekundarstufe II, EBA

Die Gutschrift, die einer Institution für jeden über dem Grenzwert
liegenden Ausbildungsplatz zukommt, entspricht dem Total der im be-
treffenden Kreis erhobenen Ersatzabgaben abzüglich der Verwaltungs-
kosten gemäss § 10 Abs. 1, dividiert durch die Summe aller über den
Grenzwerten erbrachten Ausbildungsleistungen dieses Kreises (Abs. 2).
Die Formel lautet:

Gutschrift pro Ausbildungsplatz (Beruf A) =
Total Ersatzabgaben (Beruf A, alle Institutionen) – Verwaltungskosten

Total zusätzliche Ausbildungsplätze (Beruf A, alle Institutionen)

Die Verteilung der Ersatzabgaben erfolgt somit nach Massgabe der
Ausbildungs- und Praktikumsplätze, die eine Institution zusätzlich zum
betreffenden Grenzwert besetzt hat.

Soll-Wert 
Anzahl 

Ausbildungs-
plätze 

Grenzwert 
in Prozent 

Grenzwert 
Anzahl 
Plätze 

Leistungs- 
nachweis 

Ausbildungs-
plätze 

Differenz 
Malus pro 
fehlende  

Ausbildungs-
platz 

Malus 
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Die Gutschriften erfolgen erstmals 2020 aufgrund des Nachweises
der Ausbildungsleistungen des Jahres 2019. Bei aller Vorsicht darf da-
mit gerechnet werden, dass die in Vorbereitung stehende Änderung
von § 22 GesG (vgl. Kap. 3.6) bis dann beschlossen sein wird, sodass
für die Gutschriften eine genügende Rechtsgrundlage besteht.

Im Rahmen der Vernehmlassung haben die Branchenverbände an-
geregt, den Betrieben nicht die gesamten Ersatzabgaben zukommen
zu lassen, da die Gefahr bestehe, dass wenige Betriebe überhöhte Gut-
schriften erhielten. Die Auszahlungen seien beispielsweise auf das Drei-
fache des Ausbildungswertes zu begrenzen und die nicht verwendeten
Ersatzabgaben aufs nächste Jahr vorzutragen. Diesem Anliegen soll
nicht gefolgt werden. Nach Abschluss der Vernehmlassung zum Konzept
von 2017 wurden die Grenzwerte (Pflichtleistung) mit den Branchen-
verbänden und Vertretungen von kleinen und grossen Institutionen
beider Leistungsbereiche überprüft und nach unten angepasst. Seither
haben viele Institutionen Massnahmen getroffen, um ihre Ausbildungs-
tätigkeit zu verstärken, sodass davon ausgegangen werden kann, dass
mehr Institutionen die definierten Grenzwerte im Jahr 2019 erfüllen
werden. Eine Begrenzung der Gutschriften ist deshalb nicht angezeigt.
Ein starker finanzieller Anreiz zur Schaffung von Ausbildungsplätzen
ist sinnvoll und beabsichtigt.

Weiter wurde angeregt, eine Untergrenze für die Erhebung von
Ersatzabgaben festzusetzen, da der Aufwand für die Rechnungsstel-
lung und Kontrolle bei kleinen Beträgen in keinem Verhältnis zum
Nutzen stehe. Auch dieser Anregung soll nicht gefolgt werden. Fehlende
Ausbildungsstellen einer Institution werden auf eine Dezimalstelle ge-
nau erhoben. Ein Ausbildungsdefizit von 0,1 Stellen führt zu einer
Ersatzabgabe von Fr. 864 bei den Berufen der Tertiärstufe, von Fr. 255
bei den Berufen der Sekundarstufe II EFZ und von Fr. 300 bei den
Berufen der Sekundarstufe II EBA. Diese Beträge sind nicht unerheb-
lich; ihre Geltendmachung lohnt sich, zumal sie ohnehin zu bestimmen
sind und es nur noch um den Zusatzaufwand der Rechnungsstellung
und des Inkassos geht. Der Verzicht auf Rechnungsstellung bei klei-
nen Beträgen widerspräche zudem dem Grundsatz der Gleichbehand-
lung.

Auch wurde angeregt, einen Teil der Ersatzabgaben für die Unter-
stützung von Projekten zur Förderung der Ausbildungen in den Be-
trieben zu verwenden. Genauere Angaben zu solchen Förderungspro-
jekten liegen nicht vor. Das geltende Recht sieht keine Möglichkeit zur
Förderung von Ausbildungsprojekten, weshalb auch diese Anregung
nicht aufgenommen werden kann. Es kommt hinzu, dass der Malus-
Gesamtbetrag jedes Jahr unterschiedlich hoch sein wird, ja unter Um-
ständen in einem Jahr kein Malus erhoben wird. Deshalb könnte eine
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sich über mehrere Jahre erstreckende finanzielle Unterstützung eines
solchen Projekts nicht gewährleistet werden.

§ 9. Bezug und Abgabe von Ausbildungsleistungen
Die Institutionen sind berechtigt, Ausbildungsleistungen von einer

anderen Institution zu beziehen oder an andere Institutionen abzuge-
ben (Abs. 1). Der Handel mit Ausbildungsleistungen kann käuflich, als
Tausch oder in einer anderen Form der Vereinbarung unter den Betei-
ligten erfolgen. Die Preise für eingekaufte oder verkaufte Ausbildungs-
leistungen unterliegen der Vertragsfreiheit.

Mit der Möglichkeit des Handels wird den Besonderheiten der ein-
zelnen Institutionen Rechnung getragen: Kann eine Institution aus be-
trieblichen Gründen ihr Ausbildungssoll bei einem bestimmten Beruf
nicht erfüllen, kann sie von einer anderen Institution, die mehr Ausbil-
dung als erforderlich erbringt, Ausbildungsleistungen beziehen. Betriebe
können sich also über das erforderliche Mass hinaus in der Ausbildung
engagieren und diese zusätzlichen Leistungen anderen Betrieben ge-
gen finanzielle Kompensation bereitstellen. Von der Möglichkeit des
Handels werden erwartungsgemäss insbesondere kleine Institutionen,
deren Ausbildungssoll unter Umständen weniger als eine ganze Aus-
bildungsstelle beträgt, Gebrauch machen.

Der Handel ist nicht an die Trennung zwischen ambulantem und
stationärem Leistungsbereich gebunden, sondern kann innerhalb aller
Institutionen des Langzeitbereichs erfolgen.

Der Bezug bzw. die Abgabe von Ausbildungsleistungen ermöglicht
es, Ausbildungsverbünde zu schaffen, wie sich dies in der Praxis an-
bahnt. Bei einem Ausbildungsverbund schliessen sich mehrere Institu-
tionen zusammen, um gemeinsam den alle Mitglieder des Verbundes
treffenden Ausbildungsverpflichtungen nachzukommen. Auch bei sol-
chen Verbünden bleiben jedoch die einzelnen Mitglieder zur Ausbildung
verpflichtet. Eine Inpflichtnahme des Verbundes kommt aus rechtlichen
und administrativen Gründen nicht infrage. Wenn ein Verbund das
Total der Ausbildungsverpflichtungen aller Mitglieder nicht erreicht,
ist es ausgeschlossen, den Verbund – in der Regel dürfte es sich um
eine einfache Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit handeln – zur
Zahlung der Ausbildungsleistung zu verpflichten. Die Verteilung des
Malus auf die einzelnen Mitglieder wäre aber schwierig und komp-
liziert. Deshalb müsste in einem solchen Fall die Bonus-Malus-Rech-
nung wieder für jeden einzelnen Betrieb durchgeführt werden. Hinzu
kommen administrative Mehraufwände: Würden Ausbildungsverbünde
als Adressaten einer gemeinsamen Ausbildungsverpflichtung anerkannt,
müsste die Durchführungsstelle (vgl. § 10) die Soll-Werte und Aus-
bildungsleistungen der einzelnen Betriebe zusammenführen und eine
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Bonus-Malus-Rechnung ausserhalb der automatisierten Abläufe er-
stellen. 

Von anderen Institutionen bezogene Ausbildungsleistungen wer-
den im Leistungsnachweis ausschliesslich der beziehenden Institution
zugerechnet. Belege über den erfolgten Handel bzw. Bezug sind dem
Leistungsnachweis beizulegen (Abs. 2). 

Im Rahmen der Vernehmlassung wurde die Befürchtung geäus-
sert, dass die unter freien Marktbedingungen zustande gekommenen
Handelspreise als Kostentreiber wirken könnten, was sich zulasten der
Gemeinden auswirken würde. Die Erfahrungen mit dem Handel von
Ausbildungsleistungen unter den Listenspitälern zeigt jedoch, dass der
Handelspreis stets unter der Ersatzabgabe festgelegt wurde, denn ein-
kaufende Institutionen sind nicht bereit, einen höheren Preis zu ent-
richten. 

§ 10. Leistungsvereinbarung mit den Branchenverbänden
Die Ersatzabgaben und Gutschriften werden durch die Branchen-

verbände der Langzeitpflege (Curaviva, Spitex-Verband, Senesuisse
und Association Spitex privée Suisse) gemeinsam verwaltet. Zur Erfül-
lung der vom Kanton auf die Verbände der Langzeitpflege übertrage-
nen Aufgaben gründen die vier Branchenverbände eine Interessenge-
meinschaft in der Rechtsform eines Vereins (IG). Der alleinige Zweck
der IG besteht in der Verwaltung des Ausgleichszahlungssystems für
ambulante und stationäre Langzeitpflegeinstitutionen im Kanton Zü-
rich. Ihre Mitglieder sind die vier erwähnten Branchenverbände. Sie bil-
den gleichzeitig den Vereinsvorstand. Die IG wird für die Verwaltung
der Ersatzabgaben und Gutschriften eine externe Durchführungsstelle
bezeichnen.

Die Gesundheitsdirektion schliesst mit allen Branchenverbänden
der Langzeitversorgung eine einzige, gemeinsame Leistungsvereinba-
rung über den Betrieb der Durchführungsstelle ab. Sie regelt insbeson-
dere folgende Rechte und Pflichten der Durchführungsstelle:
– Unterstützung der Institutionen bei der Deklaration der erbrach-

ten Ausbildungsleistungen;
– Prüfung der Leistungsnachweise einschliesslich der zugestellten Be-

lege;
– Prüfung von gehandelten Ausbildungsleistungen;
– Prüfung, ob es sich im Einzelfall um eine verschuldete oder unver-

schuldete Nichterfüllung des Ausbildungssolls handelt; 
– Erhebung der Ersatzabgabe bei den Institutionen mit Minderleis-

tung;
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– Verteilung der Gutschriften auf die Institutionen mit Mehrleistung;
– periodische Berichterstattung an die Gesundheitsdirektion ein-

schliesslich ordentlicher Finanzbuchhaltung und Nachweis der kos-
teneffizienten Arbeit der Durchführungsstelle;

– Unterbreiten von Vorschlägen an die Gesundheitsdirektion zur An-
passung der Grenzwerte oder der Kriterien zur Beurteilung von un-
verschuldeten Minderleistungen aufgrund von Erfahrungswerten.
Die Durchführungsstelle prüft die Angaben der Institutionen an-

hand der von der Gesundheitsdirektion gestützt auf § 23 des Pflege-
gesetzes und den zu revidierenden § 22 GesG zur Verfügung gestellten
Daten. 

Die Durchführungsstelle kann bei Bedarf weitere Nachweise bei
den Betrieben einfordern, etwa für die Begründung von unverschulde-
ten Minderleistungen, für die Nachvollziehbarkeit von Kooperationen
usw. Sie stellt den Institutionen die Abrechnungen über die Ersatzabga-
ben bzw. Gutschriften zu (vgl. § 11 Abs. 1).

Für ihre Tätigkeit erhält die IG eine kostendeckende Entschädigung.
Diese wird mit den Ersatzabgaben finanziert (vgl. Erläuterung zu § 8
Abs. 2).

§ 11. Rechtsschutz
Die Durchführungsstelle teilt den Institutionen die Höhe der Aus-

gleichszahlungen mit (Abs. 1). Wenn eine Institution mit der Abrech-
nung nicht einverstanden ist, kann sie bei der Durchführungsstelle Ein-
sprache erheben (Abs. 2). Können sich die Durchführungsstelle und eine
Institution nicht einigen, legt die Abteilung Gesundheitsberufe und Be-
willigungen der Gesundheitsdirektion die Ausgleichszahlung in einer
Verfügung fest (Abs. 3). Die Verfügung kann auf dem Rechtsmittelweg
gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz (LS 175.2) angefochten werden.

§ 12. Übergangsbestimmung
Wie in den Erläuterungen zu § 5 aufgezeigt, stützt sich die Berech-

nung des Soll-Wertes pro Beruf auf die Daten von 2016. 


